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Geringfügige Beschäfti-
gung – gering geschätzt?
Die Bundesagentur für Arbeit
zählte nach eigenen Angaben im
September 2007 bundesweit ins-
gesamt 6,9 Millionen „Minijob-
ber“. 4,8 Millionen Menschen
hatten in Deutschland einen Ne-
benjob ohne Haupttätigkeit mit
Sozialversicherungspflicht. Wei-
tere 2,1 Millionen Arbeitnehmer
bessern ihr Einkommen mit
einem Nebenjob auf. Entgegen
der landläufigen Meinung hat der
geringfügig beschäftigte Arbeit-
nehmer die gleichen Rechte und
Pflichten, wie ein Vollzeitbe-
schäftigter. Die Schlechterstel-
lung geringfügig Beschäftigter
gegenüber Vollzeitbeschäftigten
ist rechtswidrig. Gleichwohl wer-
den geringfügig Beschäftigte in
der Praxis weitgehend arbeits-
rechtlich benachteiligt, indem sie
von Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall und an gesetzlichen Fei-
ertagen, von bezahltem Urlaub,
betrieblichen Leistungen wie
Weihnachtsgratifikation oder Ur-
laubsgeld und auch dem Kündi-
gungsschutz ausgeschlossen
werden oder auch weniger
(Tarif)Lohn erhalten als vergleich-
bare Vollzeitbeschäftigte.  
Eine geringfügig entlohnte Be-
schäftigung liegt vor, wenn das
Arbeitsentgelt aus dieser Be-
schäftigung regelmäßig im Mo-
nat 400,00 € nicht übersteigt.

Der Arbeitnehmer ist bis zu die-
ser Grenze von der Sozialversi-
cherung befreit. Der Arbeitgeber
hat für geringfügig Entlohnte
dennoch bestimmte Pauschalab-
gaben (wie z.B. eine Kranken-
und Rentenversicherungspau-
schale) zu leisten. Gleichwohl ist
der Minijobber - trotz der Kran-
kenversicherungspauschale -
nicht krankenversichert. Seit der
Gesundheitsreform im April 2007
sind Personen, die keinen ander-
weitigen Anspruch auf Absiche-
rung im Krankheitsfall haben,
jedoch krankenversicherungs-
pflichtig. Die Rentenversiche-
rungspauschale jedoch wird dem
Rentenkonto des Arbeitnehmers
gutgeschrieben. Der Arbeitgeber
ist verpflichtet, seinen Arbeitneh-
mer schriftlich auf die Möglich-
keit hinzuweisen, dass er für die
Rentenversicherung auf die Ver-
sicherungsfreiheit seiner gering-
fügigen Beschäftigung verzich-
ten kann. So kann er durch ei-
gene Zuzahlung in Höhe von
4,9% des Bruttolohns erhebliche
Rentenansprüche erwerben.
Noch nutzen lediglich ca. 2,5%
der Minijobber diese Zuzahlung,
trotz ihrer Vorteile.
In der Praxis werden geringfügig
Beschäftigte oft vom Arbeitgeber
variabel, d.h. nur entsprechend
dem Arbeitsanfall, eingesetzt.

Grundsätzlich kann eine solche
Arbeit auf Abruf vereinbart wer-
den; dabei muss jedoch eine be-
stimmte Dauer der wöchent-
lichen und täglichen Arbeitszeit
festgelegt werden. Fehlt die Ver-
einbarung einer wöchentlichen
Arbeitszeitdauer, gilt eine Ar-
beitszeit von 10 Stunden pro Wo-
che als vereinbart, die auch ver-
gütet werden muss. Zur Klarheit:
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
dürfen eine 10 Stunden unter-
schreitende Wochenarbeitszeit
vereinbaren. Es wird also keine
Mindestarbeitszeit garantiert,
sondern nur dann eine Arbeits-
dauer von 10 Wochenstunden
fingiert, wenn vertraglich keine
Dauer bestimmt ist. Mit dieser
gesetzlichen Regelung soll ver-
mieden werden, dass der Arbeit-
geber einseitig die Dauer der
Arbeitszeit und damit auch die
Höhe des Entgelts variieren
kann. Das Beschäftigungsrisiko
soll beim Arbeitgeber bleiben
und nicht auf den Arbeitnehmer
abgewälzt werden.
Der Gesetzgeber stellt klar, dass
geringfügig Beschäftigte sich in
ihren Rechten und Pflichten nicht
von Vollzeitbeschäftigten unter-
scheiden. Gleichwohl ist diese
Tatsache in der Praxis weitge-
hend unbekannt.
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